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I/A-PUNKT-VERMERK 

Absender: Generalsekretariat des Rates 

Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Betr.: BESCHLUSS DES RATES zur Einrichtung des spezifischen Programms 
zur Durchführung von „Horizont Europa“, dem Rahmenprogramm für 
Forschung und Innovation, und zur Aufhebung des Beschlusses 
2013/743/EU 

– Annahme 

– Erklärung der Kommission 

– Erklärung der polnischen Delegation 
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ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ZUM BESCHLUSS ÜBER DAS SPEZIFISCHE 

PROGRAMM 

Artikel 14 Absatz 6 – Klausel über die Nichtabgabe einer Stellungnahme 

„Die Kommission betont, dass es gegen Geist und Buchstaben der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 

(ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13) verstößt, systematisch Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 2 

Buchstabe b in Anspruch zu nehmen. Damit diese Bestimmung geltend gemacht werden kann, muss 

eine spezifische Notwendigkeit gegeben sein, von der Grundsatzregelung abzuweichen, der zufolge 

die Kommission den im Entwurf vorliegenden Durchführungsrechtsakt erlassen darf, wenn keine 

Stellungnahme vorliegt. Da Unterabsatz 2 Buchstabe b eine Ausnahme von der in Artikel 5 Absatz 4 

aufgestellten allgemeinen Regel ist, kann die Anwendung dieser Bestimmung nicht ohne Weiteres in 

das Ermessen des Gesetzgebers gestellt werden, sondern sie ist eng auszulegen und daher zu 

begründen. Die Kommission nimmt die über die Berufung auf diese Bestimmung erzielte Einigung 

des Europäischen Parlaments und des Rates zur Kenntnis, bedauert jedoch, dass sich diese 

Begründung nicht in einem Erwägungsgrund widerspiegelt.“ 

 

ERKLÄRUNG POLENS 

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist in den Verträgen der Europäischen Union als 

Grundrecht verankert. Polen gewährleistet die Gleichstellung von Frauen und Männern im Rahmen 

des polnischen Rechtssystems, im Einklang mit den völkerrechtlich bindenden 

Menschenrechtsinstrumenten und im Rahmen der Grundwerte und ‑ prinzipien der Europäischen 

Union. Aus diesen Gründen wird Polen den Begriff „Geschlecht“ in Formulierungen, die ihn 

enthalten, im Sinne der Gleichstellung von Frauen und Männern gemäß Artikel 8 AEUV auslegen. 
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